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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Jengen 

 

 

Gemeinde Jengen Öffnungszeiten  

Gemeindekanzlei 

Sprechzeiten  

Quartiersbüro 

Öffnungszeiten  

Wertstoffhof 

Kirchplatz 7, 86860 Jengen Montag – Donnerstag: Montag Freitag: 

Telefon 0 8241 9 02 23 09:00 – 12:00 Uhr 9:00 – 12:00 Uhr 15:00 – 17:00 Uhr 

Fax 0 8241 9 02 25 Dienstag: Donnerstag Samstag: 

Mail: info@jengen.de 19:30 – 20:30 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr  

und nach Vereinbarung 

09:00 – 12:00 Uhr 

 

Bericht aus der 

78. Gemeinderatssitzung 

Vom 26.01.2026 im Sitzungssaal 

Vorsitz: 1. Bürgermeister Ralf Neuner 

Gemeinderatsmitglieder: 12, entschuldigt 

1 Person (Urlaub), 1 Person kommt später  

Protokollführung:  

Gemeindesekretärin Margit Leinsle  

Presse: 1 Personen 

Zuhörer: 2 

Beginn: 20.00 Uhr 

Ende (öffentl.Teil): 20:55 Uhr 

 

Bürgermeister Neuner begrüßte die 

Gemeinderatsmitglieder zur ersten Sitzung im neuen 

Jahr und wünschte ein gutes gesundes neues Jahr, die 

Protokollführerin Frau Leinsle, sowie die Presse und die 

Zuhörer. Die Sitzungseinladung erfolgte fristgerecht 

und die Beschlussfähigkeit ist mit allen anwesenden 

Gemeinderatsmitgliedern gegeben. 

 

TOP 1:  Ergänzung / Änderung der Tagesordnung 

Die Gemeinderatsmitglieder hatten keine Einwände 

gegen die Tagesordnung und auch keine 

Ergänzungsvorschläge.    

 

TOP 2: Protokollgenehmigung der 77. Sitzung des  

Gemeinderates vom 15.12.2025 – öffentlicher Teil 

Zum Protokoll der 77. Sitzung gab es keine Einwände. 

 

TOP 3: Antrag auf Baugenehmigung; 

Anbau eines Kaltwintergartens an das best. Einfa-

milienhaus auf der Flur-Nr. 275/5, Gem. Jengen, 

Bürgermeister-Lederle-Weg 4 

 

Die Grundfläche des Wintergartens beträgt 9,66 x 2,00 

m. Die Wandhöhe beläuft sich auf 2,15 m. Bei einer 

Dachneigung von 30° ergibt sich für das Pultdach eine 

Firsthöhe von 3,34 m. Die Außenwände sind mit 6 mm 

starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgestattet, 

die tragenden Wände bestehen aus Aluminiumprofilen. 

Die Dachhaut ist mit 10 mm starken Verbundsicher-

heitsglaselementen (VSG) ausgeführt. 

 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans konnten nicht 

vollständig eingehalten werden; dem Bauantrag sind 

daher entsprechende Anträge auf Befreiung beigefügt: 

 

Die Außenfassade wurde in Glas erstellt. Die Dachform 

als Pultdach und die Dacheindeckung in Glas. Die bean-

tragten Befreiungen sind städtebaulich und funktional 

gerechtfertigt, verursachen keine Beeinträchtigungen 

der Umgebung und können daher aus Sicht der Verwal-

tung befürwortet werden. 

 

Das gemeindliche Einvernehmen zum Anbau eines Kalt-

wintergartens an das bestehende Einfamilienhaus auf 

dem Grundstück FlNr. 275/5 der Gemarkung Jengen 

wurden einstimmig erteilt; ebenso die Befreiungen zur 

Außengestaltung, der Dachform- und Dacheindeckung. 

 

TOP 4: Antrag auf Baugenehmigung; 

Anbau eines Kaltwintergartens an das best. Einfa-

milienhaus auf der Flur-Nr. 275/6, Gem. Jengen, 

Bürgermeister-Lederle-Weg 6 

Die Grundfläche des Wintergartens beträgt 6,80 x 3,11 

m. Die Wandhöhe beläuft sich auf 2,32 m. Bei einer 

Dachneigung von 9° ergibt sich für das Pultdach eine 

Firsthöhe von 2,69 m. Die Außenwände sind mit 6 mm 

starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgestattet, 

die tragenden Wände bestehen aus Aluminiumprofilen. 

Die Dachhaut ist mit 10 mm starken Verbundsicher-

heitsglaselementen (VSG) ausgeführt. 
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Bekanntmachungen 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans konnten nicht 

vollständig eingehalten werden; dem Bauantrag sind 

daher entsprechende Anträge auf Befreiung beigefügt: 

 

Die Außenfassade wurde in Glas erstellt. Die Dachform 

als Pultdach und die Dacheindeckung in Glas. Die bean-

tragten Befreiungen sind städtebaulich und funktional 

gerechtfertigt, verursachen keine Beeinträchtigungen 

der Umgebung und können daher aus Sicht der Verwal-

tung befürwortet werden. 

 

Das gemeindliche Einvernehmen zum Anbau eines Kalt-

wintergartens an das bestehende Einfamilienhaus auf 

dem Grundstück FlNr. 275/5 der Gemarkung Jengen 

wurden einstimmig erteilt; ebenso die Befreiungen zur 

Dachform, Dacheindeckung und Dachneigung. 

 

TOP 4 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 

Bekanntgabe Bauleitplanung; Beteiligung gemäß § 

2 Abs. 2 i.V. mit § 4 Abs. 2 BauGB durch die Stadt 

Buchloe; Aufstellung des Bebauungsplanes „Ver-

kehrsfläche Gansbichlstraße“ (beschleunigtes Ver-

fahren nach § 13a BauGB) 

(Gemeinderat Lutzenberger kommt zur Sitzung) 

 

Durch die Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes 

„Verkehrsfläche Gansbichlstraße“ soll die planungs-

rechtliche Möglichkeit geschaffen werden, den benötig-

ten öffentlichen Straßenraum der Gansbichlstraße für 

die dringend erforderliche Sanierung des Kanalsystems, 

den Ausbau des Straßenraumes und die zeitgemäße 

Herstellung von Versorgungsleitungen mit Mehrspar-

tenschacht städtebaulich zu sichern. 

 

Die Gansbichlstraße liegt im Südosten der Stadt Buch-

loe und verbindet, von Norden nach Süden verlaufend, 

die Straßen „Am Hirtenhausberg“ und „Münchener 

Straße“. 

 

Nachdem keine Belange der Gemeinde Jengen durch die 

vorliegende Bauleitplanung betroffen sind, hat Erster 

Bürgermeister Ralf Neuner im Rahmen der ihm übertra-

genen Befugnisse im Beteiligungsverfahren für die Ge-

meinde Jengen der vorliegenden Planung zugestimmt. 

Von einer etwaigen nochmaligen Beteiligung am weite-

ren Verfahren kann abgesehen werden. 

 

Der Bericht des Bürgermeisters wurde von den Gemein-

deräten zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

TOP 5 Anträge aus den Bürgerversammlungen 

2025 

 

Bürgermeister Neuner informierte die Gemeinderäte 

über die Anträge, die bei Bürgerversammlungen in den 

jeweiligen Ortsteilen eingegangen sind und diskutierte 

mit den Räten über deren Realisierung.   

 

Jengen, 27.10.:  

- Bebauung Ahornweg: Information über den aktuel-

len Stand. 

- Beschriftung Rathaus: Diese wurde nach dem Neu-

anstrich inzwischen wieder angebracht. 

- Bebauungsplan E1: Information über den aktuellen 

Stand. 

- Breitengrad 48 – Anregung zu einer Beschilderung: 

Der Breitengrad verläuft auf der Verkehrsinsel am 

Kirchplatz. Im Zuge der Umgestaltung des Kirchplat-

zes könnte hier beispielsweise eine Linie am Boden 

gezogen werden o.ä..  

 

Eurishofen, 28.10.:  

- Anregung zu einem 2. Spiegel am Kirchberg: Prü-

fung, ob notwendig. 

- Einhaltung von 1000m Abstand vom geplanten 

Windrad zur Bebauung: Wird eingehalten. 

- Geschwindigkeitsreduzierung Ortseingang Süd: Die 

Anregung wurde bereits an das Staatl. Bauamt wei-

tergegeben. 

- Straßensenke Höhe Hs.-Nr. 32: An dieser Stelle steht 

immer Wasser. Bei Gelegenheit soll ein Angebot zur 

Sanierung eingeholt werden. 

- Hundebeutel in Abfall bei Bushaltestelle: Der Müllei-

mer soll testweise abgebaut werden. 

- Anregung Straßenmarkierung Kirchberg: Hier 

werde oft die Kurve geschnitten, mit einer Markie-

rung könnte Abhilfe geschaffen werden. Dafür soll 

ein Angebot der Fa. Bituleit eingeholt werden. 

- Straßenlampe Feuerwehrhaus: Hierfür ist bereits 

der Auftrag erteilt worden.   

- Zusätzliches Bushäuschen gegenüber vom bestehen-

den Häuschen: Kann leider nicht entsprochen wer-

den.   

- Gehweg Kardinalstr.: Diese Maßnahme wird evtl. 

vom Staatl. Bauamt in den nächsten 3, 4 Jahren an-

gestrebt. 

- Feldhecken schneiden: Die Fa. Ort war und ist noch 

im Gemeindegebiet unterwegs, um die Rückschnitte 

vorzunehmen.   

- Radweg Oberostendorf: Die Planung steht und die 

Arbeiten sind bereits in Auftrag gegeben worden. 

- Absatz Brücke am Hühnerbach im Norden und Ge-

länder verbogen: Dort wird asphaltiert. 
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Bekanntmachungen 

Ummenhofen, 31.10.: 

- Anregung Geschwindigkeitsbeschränkung an Bus-

haltestelle Koneberg: Das vor der Straßensanierung 

bereits gestandene Schild „Achtung Kinder“ soll wie-

der aufgestellt werden. 

- Spiegel Weiherweg/St.-Antonius-Straße: Hier wurde 

bereits ein neuer Spiegel aufgestellt. 

- Sanierung der Feldwege nach der langen Baustelle: 

Wurde bereits erledigt.  

- In der St.-Antonius-Str. soll mehr geblitzt werden: 

Wird weitergegeben.  

- Leitplanke neue Brücke: Planke ist an dieser Stelle 

gesetzlich vorgeschrieben. 

- Lob für neue Straße. 

 

Beckstetten, 03.11.: 

- Bäume schneiden nördlich Kita: Rückschnitt wird 

vorgenommen. 

- Tempo 30 in der Schlingener Straße: Dort soll die 

Markierung nachgezogen werden. 

- Parkender Pferdeanhänger zwischen Beckstetten 

und Weinhausen im Außenbereich: Wurde bereits 

entfernt. 

- Aggregat wegen Blackout: Beckstetten und Jengen 

haben sog. Leuchttürme, wo man notfalls anstecken 

könnte. Evtl. könnte man sich nun günstige Ange-

bote für Aggregate machen lassen. 

- Auf dem Kaufbeurener Sträßl Richtung Rieden 

werde zu schnell gefahren – Anregung Verkehrsin-

sel: Mit der Aufstellung der Geschwindigkeitsmess-

anlage sollen die Höchstwerte ermittelt werden. 

- Breitband Bahnhof: Moderate Anschlüsse sind vor-

handen, Glasfaser aktuell zu teuer. 

- Bahnbrücke Richtung Ketterschwang: Die Höhe sei 

zu tief. Hier ist von Seiten der DB kein Neubau ge-

plant. 

- Platz vor Leichenhaus: Der Platz muss optisch aufge-

wertet werden. Trotz niedriger Frequentierung 

muss auch das Leichenhaus in Schuss gehalten wer-

den. Es soll wieder ein ordentlicher Zustand herge-

stellt werden. 

- Spiegel Siedlerweg: Die Einstellung wurde bereits 

vorgenommen. 

 

Weinhausen, 04.11.: 

- Anregung Stettbachstraße für öffentlichen Verkehr 

sperren: Für den Schwerlastverkehr (ausgenommen 

Landwirtschaft) soll die Straße gesperrt werden.   

- In Höhe der Unterführung müsse in der Stettbach-

straße der Asphalt erneuert werden: Im Zuge der Sa-

nierung Höhe Bertele-Stadel sollen diese Arbeiten 

mit erledigt werden. 

 

 

- Bankett auffüllen in der Stettbachstraße: Viel Ban-

kett sei in der schmalen Straße nicht vorhanden, der 

Bauhof wird beauftragt zu besichtigen und ggf. auf-

zufüllen. 

- Rasengitter Stettbachstraße - Richtung Ketter-

schwang: Wurde bereits von der Fa. Kutter erledigt. 

- Anregung Tempo 30 in der Stettbachstraße: Schild 

„Tempo 30 – der Kinder wegen“ ist vorhanden.  

- Aggregat Blackout: Es könne über eine Kabellegung 

zur Biogasanlage gesprochen werden. 

 

 

Weicht, 05.11.: 

- Mäuse im Schafstadl: Der Bauhof wird beauftragt, 

Fallen aufzustellen. 

- Platz bei Altkleidercontainer: Die Thematik hat sich 

erledigt, da der Container mittlerweile nicht mehr 

dort steht. 

- Engelbert Schnitzer: Vorstellung Line-Dance im La-

gerhaus 

- Gehwegschluss Beckstettener Str. – evtl. Beschilde-

rung: Beschilderung nicht zielführend, vielleicht ist 

Verkaufsbereitschaft der Eigentümerin in ein paar 

Jahren ja größer. 

- Hecke schneiden Heusteige: Wurde bereits vorge-

nommen. 

 

TOP 6: Bekanntgaben, Wünsche und Anregungen 

Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine 

Wortmeldungen. 

 

Ihr „Gemeindeblättleschreiber“ Fritz Baumann 

verabschiedet sich mit diesem Bericht von seinem 

Dienst in den Ruhestand.  

 

 

 

 

Gemeinde Jengen 

 

Information Wertstoffhof Jengen 

 

Leider wurde der Kommunalen Abfallwirtschaft des 

Landkreises Ostallgäu der Mietvertrag für die Wertstoff-

hofhalle gekündigt. Die Gemeinde Jengen möchte sich 

unterstützend für den Standort in Jengen einsetzen und 

bittet darum, eventuell leerstehende Gebäude in Form 

einer Halle oder eines Stadels bei der Gemeinde zu mel-

den, welche für die Einrichtung eines Wertstoffhofs ge-

eignet wären. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mit-

arbeit!  
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Bekanntmachungen 

 

Verwaltungsgemeinschaft Buchloe 

 

Hinweis zum Planfeststellungsverfahren B 12 

  

Das Staatliche Bauamt Kempten hat bei der Regierung 

von Schwaben, Augsburg, das Planfeststellungverfah-

ren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung für 

die Bundesstraße 12: Kempten (A 7) – Anschlussstelle 

Jengen/Kaufbeuren (A 96), Ausbau Hirschzell – Unterge-

rmaringen Bauabschnitt C, Abschnitt Nr. 610 Station 

7,443 bis Abschnitt Nr. 640 Station 2,500 (Bau-km 

0+000 bis Bau-km 9+446) beantragt. 

 

Die vollständige Bekanntmachung (= veröffentlicht in 

der Buchloer Zeitung Nr. 13 vom 17.01.2026) und die 

Unterlagen können vom 27.01.2026 bis einschließlich 

26.02.2026 auf der Internetseite der Regierung von 

Schwaben unter „Aktuell laufende Planfeststellungsver-

fahren“ eingesehen werden (www.regierung.schwa-

ben.bayern.de). 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-

den, kann Einwendungen gegen den Plan bis spätestens 

zum 26.03.2026 schriftlich oder elektronisch (B12-Ein-

wendungen@reg-schw.bayern.de) bei der Regierung 

von Schwaben, Sachgebiet 32, Fronhof 10, 86152 Augs-

burg, erheben. Maßgeblich ist das Eingangsdatum bei 

der Verwaltungsbehörde. Nach Ablauf der Frist sind alle 

Einwendungen gegen die Planergänzungen ausge-

schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 

Titeln beruhen (Art. 73 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG). Einwen-

dungen und Stellungnamen von Vereinigungen sind 

nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (Art. 

73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG). Der Einwendungsaus-

schluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stel-

lungnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 

1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren. 

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang 

und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Bei 

grundstücksbezogenen Einwendungen sollte möglichst 

die Flurnummer und Gemarkung des Grundstücks an-

gegeben werden. Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 

Satz 5 BayVwVfG können innerhalb der o.g. Frist Stel-

lungnahmen zu dem Plan abgeben. Nach Ablauf der Ein-

wendungsfrist sind für dieses Verwaltungsverfahren 

alle Äußerungen, die nicht auf besonderen privatrecht-

lichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (Art. 73 Abs. 4 

Satz 3 BayVwVfG, § 21 Abs. 4 UVPG). Dies gilt auch für 

Äußerungen von Vereinigungen.  

 

 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 

Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-

fältigter gleichlautender Texte (gleichförmige Einwen-

dungen) eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit 

Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen 

Unterzeichner für das Verfahren zu benennen, soweit 

er nicht von ihnen als Bevollmächtigter (z.B. Rechtsan-

walt) bestellt worden ist. Diese Angaben müssen deut-

lich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 

Seite enthalten sein, andernfalls können diese Einwen-

dungen unberücksichtigt bleiben. 

 

 

 

 

Landkreis Ostallgäu 

 

Übungen der Bundeswehr  

 

Eine Einheit der Bundeswehr führt vom 21.02.2026 bis 

26.02.2026 eine Übung durch. Die Übung findet auch 

nachts statt.  

 

Der Übungsraum erstreckt sich u. a. auf das Gebiet der 

Städte Buchloe, Marktoberdorf, der Märkte Kaltental, 

Unterthingau, Waal und der Gemeinden Bidingen, Bies-

senhofen, Germaringen, Görisried, Jengen, Kraftisried, 

Lechbruck a. S., Lengenwang, Mauerstetten, Oberosten-

dorf, Osterzell, Rettenbach a. A., Roßhaupten, Ruderats-

hofen, Rückholz, Seeg, Stötten a. A., Stöttwang, Wald, 

Westendorf.  

Die Jagdreviere Seeg I, II, IV und V sind hiervon betrof-

fen.  

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrich-

tungen der übenden Truppen fernzuhalten. 

Auf die Gefahren, die von liegen gelassenen Sprengmit-

teln (Fundmunition u. dgl.) ausgehen und auf die Straf-

bestimmungen nach dem Sprengstoffrecht weisen wir 

besonders hin.  

Die Truppe wird bemüht sein, Schäden an privatem und 

öffentlichem Eigentum zu vermeiden. Ersatzansprüche 

für evtl. Schäden sind sofort der Gemeinde anzuzeigen.  

Die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensregulie-

rung können dann von den Gemeinden gemäß dem 

Handblatt für die kommunalen Behörden über Manö-

verschäden zeit- und fristgerecht eingeleitet werden.  

Zur Unterstützung der Gemeinden, und nicht zuletzt im 

eigenen Interesse, wird den Betroffenen empfohlen, 

sich - soweit möglich - die Kennzeichen der eingesetz-

ten Manöverfahrzeuge zu notieren. 

http://www.regierung.schwaben.bayern.de/
http://www.regierung.schwaben.bayern.de/
mailto:B12-Einwendungen@reg-schw.bayern.de
mailto:B12-Einwendungen@reg-schw.bayern.de
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Bekanntmachungen 

Landkreis Ostallgäu 

 

Beruflich neu durchstarten ab 45: 

Workshop „Mit Lebenserfahrung  

voraus“ 

 

Die Bildungsberatung Ostallgäu lädt alle Interessierten 

ab 45 Jahren zu einem Workshop für die berufliche Neu-

orientierung ein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine An-

meldung ab sofort möglich.  

 

Unter dem Titel „Mit Lebenserfahrung voraus: Gestalte 

deine berufliche Zukunft neu!“ dreht sich am Dienstag, 

14. April 2026, von 16 bis 19 Uhr (Landratsamt Ostall-

gäu, Raum Aggenstein, Schwabenstraße 11, Marktober-

dorf) alles um den beruflichen Neustart. Dieser soll in 

drei Etappen erreicht werden: mit Selbstvertrauen, 

Klarheit und Strategie. Dazu bietet der Workshop fri-

sche Impulse und konkrete Tipps. 

Im Fokus stehen individuelle Bewerbungsstrategien – 

damit Lebenserfahrung zur Stärke wird und bisher un-

genutzte Chancen sichtbar werden. Wer möchte, kann 

seinen aktuellen Lebenslauf direkt mitbringen. Durch 

den Nachmittag führt Coach und Trainerin Christel Zei-

ßig (Fördermitglied Interessenvertretung 50+). 

 

Anmeldung zum Workshop bei Christine Hoch, Bil-

dungsberatung Ostallgäu, Telefon 08342 911-293 oder 

per E-Mail an Christine.Hoch@lra-oal.bayern.de.  

 

 

 

 

Landratsamt Ostallgäu 

 

Abgabetermin für die Anträge der  

1. Sperrmüllsammlung im Jahr 2026 

 

Abgabetermin für die Karten: 20.02.2026 

Voraussichtliche Abholung: 16.03. bis 27.03.2026 

 

Die Abholung des Sperrmülls durch das Abfuhrunter-

nehmen beginnt jeweils ca. ein bis zwei Wochen nach 

dem Abgabetermin und erstreckt sich auf eine Dauer 

von ca. 2 Wochen.  

Während der Ferien erfolgt keine Abholung. Der Abhol-

termin wird den Antragstellern mindestens 1 Woche 

vorher schriftlich mitgeteilt. 

 

Der Sperrmüll kann auch online angemeldet werden un-

ter: www.ostallgaeu.de – Abfallwirtschaft – Sperr-

müllentsorgung – Formulare: Sperrmüllabholung 

 

 

Landkreis Ostallgäu 

 

Landkreis Ostallgäu bietet Schulung 

zur Seniorenbegleitung – Anmel-

dung ab sofort möglich 

 

Der Landkreis Ostallgäu bietet auch im Jahr 2026 wieder 

eine Schulung zur Seniorenbegleitung an. Das Angebot 

richtet sich an alle, die sich ehrenamtlich für ältere Mit-

bürgerinnen und Mitbürger in ihrer Kommune engagie-

ren möchten, sowie an pflegende Angehörige. Die Schu-

lung findet im Zeitraum vom 6. März bis 18. April 2026 

im Pfarrheim in Biessenhofen statt. Geplant sind insge-

samt sechs Termine, die jeweils freitagnachmittags be-

ziehungsweise samstags durchgeführt werden. 

Ausführliche Informationen zu Inhalten, Terminen und 

Rahmenbedingungen sind einem Flyer zu entnehmen, 

der in den Gemeinden und Anlaufstellen (Quartieren) im 

Landkreis ausliegt. Der Flyer kann zudem bei den unten 

genannten Ansprechpartnerinnen angefordert werden 

oder ist online einsehbar unter www.sozialportal-os-

tallgaeu.de im Bereich Senioren unter „Schulungen“. 

Die Qualifizierung ist nach dem Sozialgesetzbuch aner-

kannt und erfüllt damit die Voraussetzungen für eine 

Mitarbeit in den landesrechtlich anerkannten nied-

rigschwelligen Diensten. Nach erfolgreicher Teilnahme 

erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat. 

 

Ein Schwerpunkt der Schulung liegt auf der Gesprächs-

führung und dem einfühlsamen Umgang mit pflegebe-

dürftigen Menschen. Darüber hinaus werden unter an-

derem folgende Inhalte vermittelt: Grundlagen der Pfle-

geversicherung, typische Erkrankungen im Alter, allge-

meine Netzwerkarbeit im sozialen Umfeld und Möglich-

keiten der Unterstützung im Haushalt. 

Zur Erleichterung des Einstiegs in die praktische Arbeit 

stellen sich im Verlauf der Schulung verschiedene Hel-

ferkreise aus dem Landkreis Ostallgäu vor. Die vermit-

telten Inhalte sowie der Austausch unter den Teilneh-

menden sollen das notwendige Wissen und die Sicher-

heit für ein Engagement in Senioren- und Helferkreisen 

schaffen. Die Schulungsgebühr wird vollständig vom 

Landkreis Ostallgäu übernommen. 

Im Jahr 2026 findet die Schulung in Biessenhofen statt. 

Anlass hierfür ist die landesrechtliche Anerkennung der 

dortigen Nachbarschaftshilfe. Eine der Voraussetzun-

gen für diese Anerkennung ist der Nachweis über ge-

schulte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zur Ab-

rechnung mit den Pflegekassen. Vor diesem Hinter-

grund übernimmt die Quartiersmanagerin der Ge-

meinde Biessenhofen, Regina Wegmann, einen Teil der 

Organisation der Schulung vor Ort. 

Zur Teilnahme eingeladen sind alle interessierten Bür-

gerinnen und Bürger aus dem gesamten Landkreis Os-

tallgäu.

http://www.ostallgaeu.de/
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Bekanntmachungen - Quartiersmanagement 

Anmeldungen sind bis zum 2. März 2026 möglich. 

Interessierte wenden sich bitte an: 

Seniorenbeauftragte des Landkreises Ostallgäu 

Irmgard Haberberger 

E-Mail: irmgard.haberberger@lra-oal.bayern.de 

Telefon: 08342 911-475 

 

Quartiersmanagerin der Gemeinde Biessenhofen 

Regina Wegmann 

Telefonische Erreichbarkeit: Di, Mi, Do von 8.30 Uhr bis 

12.00 Uhr 

Mobil: 0152 53410604 

E-Mail: Regina.Wegmann@biessenhofen.bayern.de 

 

 

 

 

Landkreis Ostallgäu 

 

LEADER-Förderung: startreife  

Projektideen einreichen 

 

Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine, Verbände und 

Kommunen im Ostallgäu können für die sechste ge-

plante Sitzung vom Entscheidungsgremium des berg-

aufland Ostallgäu e. V. bis spätestens 2. März Projektbe-

schreibungen bei der Geschäftsstelle einreichen, um ei-

nen Zuschuss über das Förderprogramm LEADER zu be-

antragen.  

Auch darüber hinaus können Projektideen in der För-

derperiode 2023 – 2027 laufend eingebracht werden. 

Diese müssen mindestens einem Entwicklungs- und 

Handlungsziel der Strategie des Vereins dienen und den 

Förderbestimmungen von LEADER entsprechen. Die Ge-

schäftsstelle beim Regionalmanagement des Landkrei-

ses berät und unterstützt bei der Förderung. Eine früh-

zeitige Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle wird 

empfohlen.  

 

 

Nach Abstimmung mit der Geschäftsstelle werden die 

eingereichten Projektbeschreibungen Ende März dem 

Entscheidungsgremium des Vereins vorgestellt, das 

dann über die grundsätzliche Förderung über LEADER 

beschließt. Danach kann die Antragstellung beim zu-

ständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten (AELF) Kempten erfolgen. 

 

Gefördert werden kann in den Themenschwerpunkten 

Klima und Mobilität, Sozialer Zusammenhalt, Landwirt-

schaft, Umwelt und Natur sowie Wirtschaft, Bildung 

und Kultur und Tourismus. Dabei sind Fördersätze in 

der Regel von 30 bis 60 Prozent möglich. Die Förderung 

beträgt zwischen 7.000 Euro bis 250.000 Euro, in be-

stimmten Fällen auch mehr. 

Weitere Informationen auf www.bergaufland-ostall-

gaeu.de sowie über Telefon 08342 911-687/-688 oder 

per E-Mail info@bergaufland-ostallgaeu.de.  

 

 

 

 

++ Quartiersmanagement ++ 

 

 

 

 

Einladung zum Spiele- und Kuchen- 

nachmittag für die Generation 60plus 

 

Die Erstkommunionkinder unserer Gemeinde Jen-

gen laden herzlich zu einem geselligen Spiele- und 

Kuchennachmittag ein. 

 

Wann?  Samstag, den 28.2.2026  

von 14:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr 

Wo?   Gemeinde Jengen, Musikerraum 

 

Gemeinsam möchten wir einen unterhaltsamen 

Nachmittag verbringen, neue Spiele kennenlernen 

oder altbewährte Klassiker genießen. Die Erstkom-

munionkinder bringen eine schöne Auswahl an 

Spielen mit und freuen sich auf viele spielfreudige 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Natürlich dür-

fen Sie auch gerne ihr Lieblingsspiel mitbringen.  

 

Für den gemütlichen Teil sorgen selbstgebackene 

Kuchen und eine gute Tasse Kaffee. 

Die Kinder würden sich über eine Spende für den 

geplanten Kommunionausflug freuen 😊. 

 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen einen schönen 

Nachmittag zu erleben. Geben Sie die Einladung 

gern auch an Nachbarn und Freunde weiter – je 

mehr Gäste, desto lebendiger und fröhlicher wird 

der Nachmittag! 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf viele spie-

lerische und genussvolle Momente miteinander.  

 

Anmeldung bis zum 19.2.2026: 

Quartiersbüro – Fachstelle Älterwerden 

Juliane Mayr 

Tel.: 08241/9119430 

E-Mail: juliane.mayr@jengen.de 

http://www.bergaufland-ostallgaeu.de/
http://www.bergaufland-ostallgaeu.de/
mailto:info@bergaufland-ostallgaeu.de
mailto:juliane.mayr@jengen.de
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Quartiersmanagement 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayrischen Staatsministeriums für Fa-
milie, Arbeit und Soziales gefördert. 
 

 

 

 

Alleinsein oder Einsamkeit!? 

 

„Ob allein, mit Familie oder Freundeskreis: 

Das Gefühl der Einsamkeit kann in jeder Le-

benssituation und in jedem Alter aufkom-

men.“  

(Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend) 

 

In unserem Alltag begegnet uns dieses Thema oft 

leise, manchmal verborgen, und doch hat es 

enorme Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. 

In diesem Vortrag werfen wir einen verständlichen 

und gleichzeitig einfühlsamen Blick darauf, was 

Einsamkeit eigentlich bedeutet – und wo der Un-

terschied zum Alleinsein liegt. Wir beleuchten ver-

schiedene Formen der Einsamkeit, zeigen aktuelle 

Zahlen und Fakten und beschäftigen uns damit, 

wie sich Einsamkeit auswirkt. 

Ebenso wichtig: Wir sprechen darüber, welche 

Wege aus der Einsamkeit führen können und wel-

che Möglichkeiten es gibt, wieder Verbindung, Halt 

und Nähe zu finden. 

Aus diesem Grund freuen wir uns, im Rahmen un-

serer Veranstaltung die Referentin Loredana Mur-

gia (BRK) begrüßen zu dürfen.  

 

Wann:  

Montag, der 23.3.2026  

von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr 

Wo: Gemeinde Jengen, Kirchplatz 7     

Für wen: Alle Interessierten 

Anmeldung bis zum 19.3.2026: 

 

Quartiersbüro – Fachstelle Älterwerden 

Juliane Mayr 

Tel.: 08241/9119430 

E-Mail: juliane.mayr@jengen.de 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayrischen Staatsministeriums für Fa-
milie, Arbeit und Soziales gefördert. 

Juliane Mayr berichtet: 

Nachbarschaftshilfe in Jengen – Ein wichti-

ger Schritt für unsere Gemeinschaft 

 

In der Gemeinde Jengen wird derzeit ein bedeuten-

der Grundstein für mehr Zusammenhalt und ge-

genseitige Unterstützung gelegt: Aktuell wird der 

Förderantrag nach den Förderrichtlinien „Selbstbe-

stimmt Leben im Alter“ (SeLA) vorbereitet und auf 

den Weg gebracht. 

Ziel dieses Projekts ist es, künftig eine organisierte 

Nachbarschaftshilfe auf kommunaler Ebene aufzu-

bauen und anzubieten. Damit soll insbesondere äl-

teren Menschen ermöglicht werden, möglichst 

lange selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld 

zu leben – mit Unterstützung dort, wo sie ge-

braucht wird. 

Derzeit arbeiten der Bürgermeister Ralf Neuner 

und die Quartiersmanagerin Juliane Mayr gemein-

sam daran, die Voraussetzungen für dieses wich-

tige Vorhaben zu schaffen. Der Förderantrag bildet 

dabei die Grundlage, um nachhaltige Strukturen 

aufzubauen und Nachbarschaftshilfe in Jengen 

langfristig zu etablieren. 

 

Nachbarschaftshilfe bedeutet mehr als praktische 

Unterstützung im Alltag – sie stärkt das Miteinan-

der, fördert soziale Kontakte und macht unsere Ge-

meinde lebenswerter für alle Generationen. Wir 

freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam zu ge-

hen und halten Sie über die weiteren Schritte und 

Entwicklungen auf dem Laufenden. 

Wer interessiert ist, bei der Nachbarschaftshilfe eh-

renamtlich zu unterstützen oder wer Unterstüt-

zung benötigt, soll sich bei Juliane Mayr melden. 

 

Quartiersbüro – Fachstelle Älterwerden 

Juliane Mayr 

Tel.: 08241/9119430 

E-Mail: juliane.mayr@jengen.de 
 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayrischen Staatsministeriums für Fa-
milie, Arbeit und Soziales gefördert. 
 

 

 

 

 

mailto:juliane.mayr@jengen.de
mailto:juliane.mayr@jengen.de


Jengener Nachrichten Nr. 03-26, 07.02.2026, Seite 8 

 

 

 

 

 

Quartiersmanagement 

Juliane Mayr berichtet: 

„Vergesslich? Na und!“ – Vortrag zum 

Thema Vergesslichkeit und Demenz in  

Jengen 

 

Am 26. Januar 2026 fand in Jengen der Vortrag 

„Vergesslich? Na und!“ statt, der sich mit dem 

Thema Demenz und dem Umgang mit betroffenen 

Menschen beschäftigte. Ziel des Vortrags war es zu 

informieren, Ängste abzubauen und für einen 

wertschätzenden Umgang zu sensibilisieren. 

Demenz ist ein Thema das uns alle betrifft: Rund 

1,8 Millionen Menschen leben derzeit in Deutsch-

land mit einer Demenzerkrankung - im Ostallgäu 

sind es etwa 2.800 Menschen. Doch betroffen sind 

nicht nur die Erkrankten selbst. Bezieht man Ange-

hörige sowie beruflich Beteiligte mit ein, zeigt sich 

das Ausmaß deutlich: Fast jeder siebte Mensch in 

Deutschland ist direkt oder indirekt von Demenz 

betroffen. Diese Zahl verdeutlicht, dass Demenz 

keine Randerscheinung ist, sondern ein gesell-

schaftliches Thema. 

Im Vortrag wurde erläutert, dass Demenz mit dem 

Abbau kognitiver Fähigkeiten einhergeht und weit 

über normale Altersvergesslichkeit hinausgeht. All-

tag, Orientierung und Erinnerungen verändern 

sich – Gefühle, Erleben und Bedürfnisse bleiben je-

doch erhalten. Besonders betont wurde, dass hin-

ter jedem Verhalten eines Menschen mit Demenz 

ein Sinn steckt, auch wenn dieser auf den ersten 

Blick nicht immer verständlich erscheint. 

Ein zentraler Schwerpunkt lag auf dem Umgang 

mit Menschen mit Demenz. Das Wichtigste sei, das 

Selbstwertgefühl der Betroffenen zu stärken, Wert-

schätzung zu zeigen und nicht auf Defizite hinzu-

weisen oder zu korrigieren. Lob, Ermutigung und 

das Ernstnehmen von Gefühlen tragen wesentlich 

zur Lebensqualität bei. Denn auch mit einer De-

menzerkrankung ist ein erfülltes und lebenswertes 

Leben möglich. 

Deutlich wurde außerdem: Demenz kann niemand 

alleine bewältigen. Es braucht ein tragfähiges 

Netzwerk aus Angehörigen, Nachbarn, Fachkräften 

und Unterstützungsangeboten. Nur durch gemein-

sames Handeln kann Teilhabe ermöglicht und 

Überforderung vermieden werden. 

Der Vortrag machte Mut, sich dem Thema offen zu 

nähern, Berührungsängste abzubauen und De-

menz zu enttabuisieren. 

Wissen, Empathie und gegenseitige Unterstützung 

sind dabei entscheidende Bausteine für ein gutes 

Miteinander – in der Familie, in der Gemeinde und 

in der Gesellschaft insgesamt. 

 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayrischen Staatsministeriums für Fa-
milie, Arbeit und Soziales gefördert. 
 

 

 

 

Ansprechpartner für soziale Angelegen- 

heiten in der Gemeinde Jengen: 

 

Quartiersmanagerin 

Frau Juliane Mayr, Tel. 08241/9119430, E-Mail:  

juliane.mayr@jengen.de 

 

Seniorenbeauftragte 

Frau Stephanie Ledwa, Tel. 0151/15857960, E-Mail: 

steffi_troeber@web.de  

 

Behindertenbeauftragte 

Frau Martina Schweiger, Tel. 08241/911108, E-Mail: 

martina.schweiger1975@gmail.com  

 

Jugendbeauftragte 

Frau Christiane Unsin, Tel. 0151/57756730 

 

Digitale Hilfe vor Ort 

Anfragen über die Nachbarschaftshilfe vom BRK, Tel. 

08342/9669-43, E-Mail: fachstelle@kvostallgaeu.brk.de 

Ehrenamtlicher Helfer: Herr Fritz Baumann 

 

 

mailto:juliane.mayr@jengen.de
mailto:steffi_troeber@web.de
mailto:martina.schweiger1975@gmail.com
mailto:fachstelle@kvostallgaeu.brk.de
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Vereine / Institutionen 

+ + Vereine / Institutionen ++ 

 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr Weicht 

 

Einladung zur Generalversammlung 

 

Am Mittwoch, den 25. Februar findet um 20.00 Uhr im 

Gasthaus Zur Krone in Weicht die jährliche Generalver-

sammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weicht statt. 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Totengedenken 

3. Protokoll der letzten Generalversammlung 

4. Bericht Vorstand 

5. Tätigkeitsbericht Kommandant 

6. Kassenbericht  

7. Bericht der Kassenprüfer & Entlastung der Vor-

standschaft 

8. Grußworte Kreisbrandinspektion und Bürger-

meister 

9. Ehrungen 

10. Ausblick für 2026 

11. Wünsche und Anträge 

 

Wir laden alle aktiven Feuerwehrkräfte, Vereins- und 

Ehrenmitglieder sowie Freunde und Gönner recht herz-

lich ein und freuen uns über zahlreiches Erscheinen. 

 

Mit kameradschaftlichem Gruß 

Fischer Marc   Reichert Christian 

1. Kommandant   1. Vorstand 

 

 

 

 

Jagdgenossenschaft Ummenhofen 

 

Einladung zum Jagdessen 2026 

 

Sehr geehrte Jagdgenossen, 

 

die Jagdgenossenschaft Ummenhofen lädt Sie hiermit 

zum Jagdessen ein.  

Am Sonntag, den 22.02.2026 findet das Essen um 11.45 

Uhr im Gasthaus Höfler in Jengen statt. 

 

Die Einladung ist begrenzt auf 2 Personen, darüberhin-

aus sind die Altenteiler recht herzlich eingeladen. 

 

Die Vorstandschaft Martin Franz 

FC Jengen e.V. 

 

Altpapiersammlung am 07.02.2026 

 

Wir bitten Sie, Ihr Altpapier über unsere 

regelmäßigen Altpapiersammlungen zu entsorgen. Die 

Einnahmen aus diesen Sammlungen gehen direkt in un-

sere Vereinskasse und tragen zu einem erheblichen 

Maße zu den Einnahmen des Vereins bei. 

 

Sollten Sie Ihr Altpapier nicht am Tage der Sammlung 

rausstellen können (bspw. urlaubsbedingt nicht zu-

hause sein), kontaktieren Sie uns gerne vorab. Wir fin-

den dann eine entsprechende Lösung. Grundsätzlich 

können auch größere Mengen aufgenommen werden. 

Auch in diesem Fall rufen Sie uns gerne an. Wir planen 

das dann entsprechend ein. Gerne können Kartons auch 

direkt am Vortag der Sammlung direkt am Container 

am Sportgelände abgestellt werden. 

Bei Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen unter der 

u.g. Telefonnummer gerne zur Verfügung. 

 

Mit sportlichem Gruß 

Christian Pacher 

FC Jengen e.V. 

Tel. 0171 38 130 38 

 

 

 

 

Musikverein Weicht  

 

Einladung zur Generalversamm-

lung des Musikvereins Weicht e.V. 

 

am Samstag, den 28.02.2026 um 20:00 Uhr  

im Gasthaus zur Krone in Weicht 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Totengedenken 

2. Bericht des 1. Vorsitzenden 

3. Bericht der Schriftführerin 

4. Bericht des Jugendvertreters 

5. Bericht der Dirigenten  

6. Bericht der Kassiererin 

7. Bericht der Kassenprüfer  

8. Entlastung der Vorstandschaft 

9. Neuwahlen 

10. Grußworte 

11.  Behandlung der eingegangenen Anträge 

12.  Anregungen und Wünsche 
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Vereine / Institutionen 

Auszug aus der Satzung: 

§9 Abs. 2: Der Termin der Generalversammlung wird 

vier Wochen vor dieser durch Anschlag am Vereinslokal 

bekannt gegeben. Anträge an die Generalversammlung 

müssen innerhalb von zehn Tagen nach der Bekannt-

gabe des Termins beim 1. Vorsitzenden oder dessen 

Stellvertreter eingegangen sein. Für nachträglich einge-

gangene Anträge kann kein wirksamer Beschluss ge-

fasst werden. 

 

Herzlich eingeladen sind alle aktiven & fördernden Mit-

glieder, alle Jungmusiker*innen & deren Eltern. 

Selbstverständlich lassen wir die Versammlung mit un-

serem traditionellen Tilsitter-Essen ausklingen. 

 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

 

Robert Müller 

1. Vorsitzender Musikverein Weicht e.V. 

 

 

 

 

Musikverein Weicht 

 

Fasching und Kesselfleisch  

im Lagerhaus  

 

Am „Rußigen Freitag“, den 13. Februar 2026 ab 14.30 

Uhr veranstaltet der Musikverein Weicht seinen Kinder-

fasching im Lagerhaus.  

Die Minigarden aus der nahen Umgebung präsentieren 

ihre abwechslungsreichen Showprogramme. Natürlich 

dürfen die kleinen Gäste bei lustigen Kinderspielen 

auch selbst aktiv werden.  

 

Traditionell lädt der Musikverein am Faschingssamstag, 

den 14. Februar 2026 ab 11.00 Uhr zum Kesselfleisches-

sen ein. Für Unterhaltung sorgt der Musikverein Schlin-

gen. Zu Kaffee und Kuchen treten am Nachmittag ver-

schiedene Garden und Showtanzgruppen auf. Später 

haben alle Gäste die Möglichkeit, selbst ihr Tanzbein zu 

schwingen.  

 

An beiden Tagen ist für Ihr leibliches Wohl bestens ge-

sorgt.  

 

Auf Ihr Kommen freut sich der  

Musikverein Weicht e.V. 

 

 

 

 

 

Basar Team Jengen 

 

Frühjahrsbasar am 22.02.2026 

Helfer:innen gesucht 

 

Wir freuen uns auch in diesem Frühjahr wieder unseren 

Basar veranstalten zu können, um Einrichtungen für 

Kinder und Jugendliche der Gemeinde unterstützen zu 

können. 

Damit der Basar auch diesmal wieder ein Erfolg wird, 

suchen wir noch einige helfende Hände zur Unterstüt-

zung am Sonntag, 22.02.2026: 

• 9.00 – 12.00 Uhr, während des Basars als Auf-

sicht, beim Kuchenverkauf und für die Kon-

trolle am Ausgang. 

• 12.00 - 15.30 Uhr zum Abbau, Rücksortieren 

der nicht-verkauften Waren. 

 

 

Anmeldung zum Verkauf und 

Helfen über nebenstehenden 

QR-Code. 

 

 

 

 

Bei Fragen rund um den Basar 

meldet euch gerne per Mail an basar-jengen@arcor.de 

 

Euer Basar Team Jengen 

 

 

 

 

Bücherei  

St. Vitus Weicht 

 

Öffnungszeiten Bücherei St. Vitus in Weicht: 

Montag, 16:00 – 18:00 Uhr 

Donnerstag, 18:00 – 20:30 Uhr 

 

Telefon (während der Öffnungszeit): 08241/9615085 

E-Mail: buecherei-weicht@gmx.de 

Internet: www. buecherei-weicht.de 

Online-Katalog: https://www.bibkat.de/weicht/  

 

 

 

mailto:buecherei-weicht@gmx.de
https://www.bibkat.de/weicht/
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Vereine / Institutionen - Kirchennachrichten 

Freiwillige Feuerwehr Ummenhofen e.V. 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

 

Am Freitag, den 20. März 2026, findet um 20.00 Uhr im 

Feuerwehrhaus Ummenhofen die Jahreshauptver-

sammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ummenhofen 

statt.  

 

 Tagesordnung:  

 1. Eröffnung und Begrüßung  

 2. Bericht des Vorstands  

 3. Protokoll des Vorjahres  

 4. Kassenbericht  

 5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung  

 6. Bericht des Kommandanten  

 7. Grußworte und Ehrung  

 8. Vorschau 2026 

 9. Wünsche und Anträge  

 

Hiermit ergeht an alle aktiven und passiven sowie för-

dernde Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ummen-

hofen eine herzliche Einladung.  

Das Erscheinen der aktiven Mitglieder zur Dienstver-

sammlung in Uniform ist Pflicht.  

 

Ralf Neuner 1. Bgm.  

Martin Altheimer 1. Vorstand  

Mario Leibl 1. Kommandant  

 

 

 

 

Termine der  

Freiwilligen  

Feuerwehren 

 

09.02.2026 FF Eurishofen 

20.00 Uhr Theorie Schulübung mit Funken 

 

 

 

 

Allgemeine Termine 

 

07.02.2026 9.00 Uhr 

Altpapiersammlung des FC Jengen 

 

07.02.2026 19.00 Uhr 

Ball der Vereine 

 

 

13.02.2026 14.00 Uhr 

Faschings-Café des Pfarrgemeinderats Jengen 

 

13.02.2026 14.30 Uhr 

Kinderfasching des Musikvereins Weicht 

 

14.02.2026 11.00 Uhr 

Kesselfleischessen des Musikvereins Weicht 

 

17.02.2026 13.13 Uhr 

Faschingsnachmittag des Veteranenvereins Wein-

hausen 

 

22.02.2026 9.00 Uhr 

Frühjahrsbasar Jengen 

 

22.02.2026 11.45 Uhr 

Jagdessen der Jagdgenossenschaft Ummenhofen 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Veranstaltungstermine sind im Internet unter 

www.jengen.de abrufbar! 

Ergänzungen und Änderungen, die uns mitgeteilt wer-

den, pflegen wir laufend ein. 

 

 

 

 

+ + Kirchennachrichten + + 

 

 

 

 

Kontaktdaten Pfarreiengemeinschaft 

Waal-Jengen 

 

Pfarrer Michael Rudolf  08246 96977-12 

Mail: michael.rudolf@bistum-augsburg.de 

 

Pater Jerry Kurian: 0159 0625 1839 oder 0176 4369 7595 

 

Diakon Hermann Neuner 08246 734 

 

Diakon Helmut Wahl  0151 5873 0999 

 

 

Pfarrbüro Waal 

Ritter-v.-Herkomer-Str. 25, 86875 Waal 

Tel. 08246 969770  FAX 08246 96977-20 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

http://www.jengen.de/
mailto:pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de
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Kirchennachrichten - Gottesdienstordnung 

Pfarrbüro Jengen 

Hans-Seeberger-Weg 1, 86860 Jengen 

Tel. 08241 4712  FAX 08241 4349 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

Öffnungszeiten: 

Montag  JE 09:00 – 11:00 Uhr 

Dienstag WA 09:00 - 12:00 Uhr 

Mittwoch JE 17:00 – 19:00 Uhr 

Donnerstag WA 09:00 – 12:00 Uhr 

Freitag  WA 14:00 – 17:00 Uhr 

 

 

 

 

Trauercafé in der Pfarreiengemeinschaft Buchloe  

Wenn Sie um einen lieben Menschen trauern, laden wir 

Sie ca. alle sechs Wochen zu einem Austausch mit Men-

schen ein, die sich in einer ähnlichen Situation befin-

den. Bei Kaffee und Kuchen freuen wir uns auf gemein-

same Zeit miteinander.  

Sabine Reisacher, Pfarrreferentin der PG Buchloe und 

das Trauercafé-Team 

Nächster Termin: 20.02.2026 – Zeit: 14:30 – 16:00 Uhr - 

Treffpunkt: Benefiziatenhaus Buchloe, Postberg 5, 

86807 Buchloe. Melden Sie sich bitte bis zum 19.02.2026 

im Pfarrbüro Buchloe, Tel. 08241 90250 an. Sollten Sie 

spontan kommen wollen, ist das jederzeit auch ohne 

Anmeldung möglich. 

 

 

 

 

Gottesdienstordnung vom 

07.02.2026 bis 22.02.2026 

Samstag, 07.02.  

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

WA  18:45 Uhr Beichtgelegenheit 

WA  19:15 Uhr Vorabendmesse WA-EH 

EU  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag, 08.02.  

WP  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

BE  10:00 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium mit 

Vorstellung der Erstkommunionkinder 

Montag, 09.02.  

EU  16:00 Uhr Rosenkranz 

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

 

 

 

Dienstag, 10.02.  

WA  16:30 Uhr Wortgottesfeier 

JE  16:30 Uhr Erstkommunionvorbereitung 

BE  19:15 Uhr Messfeier 

WS  19:15 Uhr Rosenkranz 

Mittwoch, 11.02.  

BR  16:00 Uhr Messfeier 

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

WA  17:00 Uhr Erstkommunionvorbereitung 

UM  19:15 Uhr Messfeier  

Donnerstag, 12.02.  

WE  19:15 Uhr Messfeier 

SW  19:15 Uhr Messfeier 

Freitag, 13.02.  

WA  08:30 Uhr Messfeier 

JE  14:00 Uhr Faschings-Cafe organisiert vom PGR 

Jengen im Pfarrheim 

WS  19:15 Uhr Messfeier 

Samstag, 14.02.  

JE  18:45 Uhr Beichtgelegenheit 

BE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

JE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag, 15.02.  

EU  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WA  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

BR  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

WE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WP  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder 

Montag, 16.02.  

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

Mittwoch, 18.02.  

JE  16:00 Uhr Messfeier mit Aschenauflegung 

BR  16:00 Uhr Messfeier mit Aschenauflegung 

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

WE  19:15 Uhr Wortgottesfeier mit Aschenauflegung 

BE  19:15 Uhr Messfeier mit Aschenauflegung 

WA  19:15 Uhr Messfeier mit Aschenauflegung 

WP  19:15 Uhr Wortgottesfeier mit Aschenauflegung 

Donnerstag, 19.02.  

EU  19:15 Uhr Messfeier mit Aschenauflegung 

Freitag, 20.02.  

WS  19:15 Uhr Messfeier 

Samstag, 21.02.  

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

WE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

WP  19:15 Uhr Vorabendmesse

mailto:pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de
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Gottesdienstordnung – Evangelischer Kirchenanzeiger 

Sonntag, 22.02.  

BE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

BR  09:30 Uhr Fastenandacht 

EU  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WA  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder 

WA  11:15 Uhr Taufe Johann Lang 

 

 

 

 

JE Jengen WA Waal 

UM Ummenhofen WP Waalhaupten 

EU Eurishofen EH Emmenhausen 

SW Schwäbishofen BR Bronnen 

BE Beckstetten 

WE Weicht 

WS Weinhausen 

 

 

 

 

 

 

Evangelisch-Lutherische 

Kirchengemeinde  

Hoffnungskirche 

 

 

Kirchenanzeiger KW 6  

Sonntag, 01.02.2026  

10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst am letz-

ten Sonntag nach Epiphanias (Pfr. 

Sievers) Zeitgleich ist Kindergot-

tesdienst 

12:30 Uhr Gottesdienst in russischer Spra-

che 

18:00 Uhr Cantora 

  

Dienstag, 03.02.2026  

17:15 Uhr teapoint 

20:00 Uhr Hauskreis 

  

Mittwoch, 04.02.2026  

17:00 Uhr Konfi-Unterricht 

18:30 Uhr Jugendgruppe 

19:30 Uhr Bibelkreis 

  

Donnerstag, 05.02.2026  

14:00 Uhr Spielerunde für Jung und Alt 

  

Freitag, 06.02.2026  

15:00 Uhr Mädchenbande 

19:00 Uhr Mitarbeiterempfang 

  

Kirchenanzeiger KW 7  

Sonntag, 08.02.2026  

10:00 Uhr Gottesdienst an Sexagesimae (Pfr. 

Fait) 

12:30 Uhr Gottesdienst in russischer Spra-

che 

18:00 Uhr Cantora 

  

Montag, 09.02.2026  

18:00 Uhr Frauentreff "Entspannung pur“ 

  

Dienstag, 10.02.2026  

17:00 Uhr Vorbereitungstreffen Mini-Kirche 

17:15 Uhr teapoint 

20:00 Uhr Hauskreis 

  

Mittwoch, 11.02.2026  

17:00 Uhr Konfi-Unterricht 
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Evangelischer Kirchenanzeiger - Anzeigen 

Donnerstag, 12.02.2026  

16:00 Uhr Bausteine Stadt (Anmeldung im 

Pfarramt) 

19:30 Uhr S(w)inging Gospel 

  

Freitag, 13.02.2026  

16:00 Uhr Bausteine Stadt (Anmeldung im 

Pfarramt) 

  

Samstag, 14.02.2026  

10:00 Uhr Bausteine Stadt (Anmeldung im 

Pfarramt) 

  

 

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen unse-

rer Kirchengemeinde finden Sie auf  

www.buchloe-evangelisch.de 

 

 

 

 

+ + Anzeigen + + 

 

 

 

 

Kontaktstelle Demenz und Pflege Buchloe 

Infotelefon: 08342/966943 

Email: fachstelle@kvostallgaeu.brk.de 

Homepage: www.brk-ostallgaeu.de 

Kostenlose Information und Beratung 

Nachbarschaftshilfe 

Demenzstammtisch 

 

 

 

 

 

 

Gasthaus Adler (Höfler) 

 

Am 18.02.2026  

(Aschermittwoch) 

ab 11.30 Uhr 

Kässpatzen- und Fischessen 

Anmeldung unter 0162 666 3 88 5 

 

 

 

 

 

 

Der Wartungsaufwand von Heizsystemen 

 

Ohne regelmäßige Wartung sinken Lebensdauer und 

Effizienz einer Heizungsanlage. Allerdings gibt es zwi-

schen Wärmepumpen, Öl-, Gas- und Pelletsheizungen 

Unterschiede, was den Wartungsaufwand und die Kos-

ten dafür betrifft. Auch das sollte man bei der Entschei-

dung für ein Heizsystem bedenken. 

  

Am wenigsten Arbeit machen Wärmepumpen. Man 

kennt das vom Kühlschrank, der vom Prinzip her ja wie 

eine Wärmepumpe funktioniert, nur umgekehrt. Auch 

der läuft und läuft ohne regelmäßige Wartung durch ei-

nen Fachmann. 

  

Anders bei einer Öl-, Gas- oder Holzpelletsheizung, die 

allesamt deutlich wartungsintensiver sind – was insbe-

sondere an der Verbrennungstechnik liegt. Beispiel Öl-

heizung: wo Öl verbrannt wird, entstehen Ruß und Ab-

lagerungen. Die Ölheizung sollte daher jährlich vom 

Fachbetrieb gewartet werden, was Kosten verursacht. 

Gasheizungen sind etwas pflegeleichter als Ölheizun-

gen. Doch auch hier sollten Zündelektroden, Gasbren-

ner und Abgaswege jährlich geprüft werden. Den größ-

ten Wartungsaufwand erfordert die Pelletsheizung. 

Hier sind mehr verschleißanfällige Teile verbaut, zum 

Beispiel für die Pelletsförderung und die automatische 

Reinigung der Brennkammer. 

  

Ihre nächstgelegene Energieberatungsstelle:  

Energieberatung von eza! und Verbraucherzentrale in 

Buchloe: 

Energieberater:  

Philipp Ostermaier 

Wann:  

jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 15 – 18 Uhr 

Wo:  

86807 Buchloe, Rathausplatz 1, Rathaus 3 - Zimmer 01 

Anmeldung: 08241 5001-12 

 

 

 

http://www.buchloe-evangelisch.de/
mailto:fachstelle@kvostallgaeu.brk.de
http://www.brk-ostallgaeu.de/
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